
 

E I N L A D U N G 

VERTEILER: 1.3.1. 
                      1.3.2. 
 
 
Hiermit lade ich Sie zu einer öffentlichen / nichtöffentlichen Sitzung des Ausschusses 
für Schule und Sport ein. 

 
 
Gremium : Ausschuss für Schule und Sport, AfSS/019/ XI 
Sitzungstermin : 07.10.2015, 18:30 Uhr 
Ort : Norderstedt 
Raum : Sitzungsraum 2, Rathausallee 50, 22846 Norderstedt 
 
 
 
 
 
mit der Bitte um Teilnahme zu TOP 5: 
Vertreterinnen und Vertreter von Eintracht Norderstedt  
 
 
 
 
 
 
 
Frau Schulrätin Schuldt  
Kreiselternbeiratsvorsitzender für Grundschulen und Förderzentren,  
Herr Kaizinger 
Kreiselternbeiratsvorsitzende/r für Gemeinschaftsschulen  
stv. Kreiselternbeiratsvorsitzender für Gymnasien, Herr Witte  
 
 
allen Norderstedter Schulen zur Kenntnis und zum Aushang 
allen Schüler/-innenvertretungen der Norderstedter Schulen zur Kenntnis  
 
 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen beglaubigt: 

gez.  

Ingrid Betzner-Lunding Jan-Peter Bertram  



 

 
 
Tagesordnung 
 

Öffentliche Sitzung 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
  
2. Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie 

Entscheidung über die Nichtöffentlichkeit einzelner 
Tagesordnungspunkte 

  
3. Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 02.09.2015 
  
4. Einwohnerfragestunde, Teil 1 
  
5. FC Eintracht Norderstedt von 2003 e.V. 

Sanierung des Kunstrasenplatzes Garstedt 3 auf der Sportanlage 
Ochsenzoller Straße 
Vorlage: B 15/0510 

  
6. Teilstellenplan des Amtes 42 Fachbereich Schule und Sport 

hier: Haushalt 2016/2017 
Wiedervorlage: B 15/0395 – bereits zugestellt mit der Einladung 
zur Sitzung am 02.09.2015  

  
7. Haushalt 2016/2017 

Wiedervorlage: B 15/0394 – bereits zugestellt mit der Einladung 
zur Sitzung am 02.09.2015  

  
8. Vorschläge zum Bürgerhaushalt 2016/2017 

Vorlage: M 15/0490 
  
9. Offene Ganztagsgrundschule 

- ständiger Besprechungspunkt - 
  
10. Einwohnerfragestunde, Teil 2 
  
11. Berichte und Anfragen - öffentlich 
  
  Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe 

der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich 
nicht öffentlich beraten. 

  

Nichtöffentliche Sitzung 

12. Berichte und Anfragen - nichtöffentlich 
  
 
 
 
 



 

Öffentliche Bekanntmachung, Stadt Norderstedt 

VERTEILER: 2 
 
Am 07.10.2015, 18:30 Uhr findet eine öffentliche / nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses 
für Schule und Sport statt. 

 
Gremium : Ausschuss für Schule und Sport, AfSS/019/ XI 
Ort : Norderstedt 
Raum : Sitzungsraum 2, Rathausallee 50, 22846 Norderstedt 
 
 

Tagesordnung 

 

Öffentliche Sitzung 

1.  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
   
2.  Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie 

Entscheidung über die Nichtöffentlichkeit einzelner 
Tagesordnungspunkte 

   
3.  Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 02.09.2015 
   
4.  Einwohnerfragestunde, Teil 1 
   
5. B 15/0510 FC Eintracht Norderstedt von 2003 e.V. 

Sanierung des Kunstrasenplatzes Garstedt 3 auf der 
Sportanlage Ochsenzoller Straße 

   
6. B 15/0395 Teilstellenplan des Amtes 42 Fachbereich Schule und Sport 

hier: Haushalt 2016/2017 
   
7. B 15/0394 Haushalt 2016/2017 
   
8. M 15/0490 Vorschläge zum Bürgerhaushalt 2016/2017 
   
9.  Offene Ganztagsgrundschule 

- ständiger Besprechungspunkt - 
   
10.  Einwohnerfragestunde, Teil 2 
   
11.  Berichte und Anfragen - öffentlich 
   
  Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach 

Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss 
voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

   

 



 

Nichtöffentliche Sitzung 

12.  Berichte und Anfragen - nichtöffentlich 
   
 
 

Der Sitzungstermin wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
 
 
Norderstedt, 12.10.15 
 
Stadt Norderstedt 
Der Oberbürgermeister 
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öffentliche N I E D E R S C H R I F T 

 
VERTEILER: 3.3.2. 
 
 

Körperschaft : Stadt Norderstedt 

Gremium : Ausschuss für Schule und Sport, AfSS/019/ XI 

Sitzung am : 07.10.2015 

Sitzungsort : Sitzungsraum 2, Rathausallee 50, 22846 Norderstedt 

Sitzungsbeginn : 18:30 Sitzungsende : 19:40 

 

 
 
 
 
 
Öffentliche Sitzung 
Es folgte eine nichtöffentliche Sitzung 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen, die Bestandteil dieser Niederschrift 
sind. 
 

Genehmigt und wie folgt unterschrieben:  

Vorsitzende/r : gez. Ingrid Betzner-Lunding 

Schriftführer/in : gez.  Jan-Peter Bertram 
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T E I L N E H M E R V E R Z E I C H N I S 

Körperschaft : Stadt Norderstedt 

Gremium : Ausschuss für Schule und Sport 

Sitzungsdatum : 07.10.2015 

 
 

Sitzungsteilnehmer 
 
Vorsitz  

 Betzner-Lunding, Ingrid  
 

Teilnehmer  

 Borchers, Thorsten  
 Fedrowitz, Katrin  
 Kühl, Mascha  
 Kumeth, Kevin-Pascal  
 Loeck, Denise  
 Mährlein, Tobias  
 Matthes, Uwe  
 Muckelberg, Marc-Christopher  
 Pauls, Ulrich  
 Peihs, Heideltraud für Frau Weidler 
 Schenppe, Volker  
 Vorpahl, Doris  
 

Verwaltung  

 Bertram, Jan-Peter Protokoll 
 Bollin, Felix  
 Gattermann, Sabine  
 Major, Julia  
 Rauch, Marita  
 Reinders, Anette  
 Rickers, Holger  
 

sonstige  

 Rathje, Reimer  
 Springer, Michael Seniorenbeirat 
 
 
entschuldigt fehlten 

 

Teilnehmer  

 Friedrichs, Peter  
 Weidler, Ruth  
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V E R Z E I C H N I S   D E R 
T A G E S O R D N U N G S P U N K T E 

 
 

Körperschaft : Stadt Norderstedt 

Gremium : Ausschuss für Schule und Sport 

Sitzungsdatum : 07.10.2015 

 

 

Öffentliche Sitzung 

 

TOP 1 :  
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

TOP 2 :  
Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie Entscheidung über die 
Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte 
 

TOP 3 :  
Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 02.09.2015 
 

TOP 4 :  
Einwohnerfragestunde, Teil 1 
 

TOP 5 : B 15/0510 
FC Eintracht Norderstedt von 2003 e.V. 
Sanierung des Kunstrasenplatzes Garstedt 3 auf der Sportanlage Ochsenzoller Straße 
 

TOP 6 : B 15/0395 
Teilstellenplan des Amtes 42 Fachbereich Schule und Sport 
hier: Haushalt 2016/2017 
 

TOP 7 : B 15/0394 
Haushalt 2016/2017 
 

TOP 8 : M 15/0490 
Vorschläge zum Bürgerhaushalt 2016/2017 
 

TOP 9 :  
Offene Ganztagsgrundschule 
- ständiger Besprechungspunkt - 
 

TOP 10 :  
Einwohnerfragestunde, Teil 2 
 

TOP 11 :  
Berichte und Anfragen - öffentlich 
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TOP 11.1 :  
Kooperationsvereinbarung Gemeinschaftsschule Harksheide - Berufsbildungszentrum 
Norderstedt 
 

TOP 11.2 :  
Neufassung Sportstättenleitplan 
 

TOP 11.3 :  
Sozialpädagogin / Sozialpädagoge Coppernicus-Gymnasium 

 

Nichtöffentliche Sitzung 

 

TOP 12 :  
Berichte und Anfragen - nichtöffentlich 
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T A G E S O R D N U N G S P U N K T E 

 
 

Körperschaft : Stadt Norderstedt 

Gremium : Ausschuss für Schule und Sport 

Sitzungsdatum : 07.10.2015 

 
 
TOP 1:  
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Frau Betzner-Lunding eröffnet die 19. Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport und 
begrüßt die anwesenden Gäste, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung sowie 
die anwesenden Ausschussmitglieder. 
 
Sie stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit mit 13 Mitgliedern fest. 
 
 
 
TOP 2:  
Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie Entscheidung über die 
Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte 
 
Frau Betzner-Lunding fragt an, ob es nichtöffentliche Berichte oder Anfragen gibt.  
 
Dieses ist nicht der Fall.  
 
Die Tagesordnung wird einstimmig beschlossen. 
 
 
 
TOP 3:  
Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 02.09.2015 
 
Frau Betzner-Lunding berichtet, dass in der Sitzung am 02.09.2015 im nichtöffentlichen Teil 
Beschlüsse zu Auftragsvergaben im Bereich der Planung der Außenanlagen gefasst worden 
sind.  
 
 
 
TOP 4:  
Einwohnerfragestunde, Teil 1 
 
Herr Thedens, Glashütter Damm 188a, 22851 Norderstedt, 
stellt Fragen zum Stand der Planungen des Neubaus am Schulzentrum-Süd ( Anlage 1 ). 
 
Frau Reinders antwortet, dass das Ergebnis der Prüfung des Standorts des derzeitigen 
Sportplatzes für einen Neubau noch nicht vorliegt, die Bausituation dort allerdings in der Tat 
aus naturschutzrechtlichen Gründen problematisch ist. 
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Nach Vorliegen des Prüfungsergebnisses soll dann auch die Planungsgruppe zeitnah  
eingerichtet werden. 
 
 
Herr Heyl, Lütjenmoor 16a, 22848 Norderstedt, 
nimmt Bezug auf einen Artikel in der örtlichen Presse und fragt an, ob es – wie dort 
dargestellt - zutreffend ist, dass darüber nachgedacht wird, dass die Norderstedter 
Sportvereine zukünftig ein Entgelt für die Nutzung der Turn- und Sporthallen zahlen müssen. 
 
Frau Reinders antwortet, dass es hierzu aktuell keine Überlegungen gibt. 
 
 
Frau Ellebrecht, E.-Howard-Weg 1f, 22844 Norderstedt, 
fragt an, wie lange der Standort der Außenstelle am Aurikelstieg der Gemeinschaftsschule 
Ossenmoorpark noch erhalten bleiben wird. 
 
Frau Reinders antwortet, dass dieses derzeit noch nicht abschließend beantwortet werden 
kann und dass hierzu von Seiten der Stadt Norderstedt als Schulträger zu gegebener Zeit 
eine Abstimmung mit der Schule und der Schulaufsicht erfolgen wird. 
 
Außerdem stellt Frau Ellebrecht eine Frage zur Beförderung von Schülerinnen und Schülern 
aus dem Standort der Außenstelle am Aurikelstieg zum Standort Schulzentrum-Süd der 
Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark. 
 
Herr Bertram berichtet über die hierzu mit dem Schulleiter der Gemeinschaftsschule 
Ossenmoorpark abgestimmte Regelung.            
 
 
 
TOP 5: B 15/0510 
FC Eintracht Norderstedtvon 2003 e.V. 
Sanierung des Kunstrasenplatzes Garstedt 3 auf der Sportanlage Ochsenzoller Straße 
 
Frau Gattermann erläutert die Beschlussvorlage und geht dabei insbesondere auf die 
Beantwortung der Anfragen der Ausschussmitglieder in der Sitzung am 02.09.2015 ein. 
 
Außerdem gibt Frau Gattermann die zum 01.07.2015 in Kraft getretene Richtlinie über die 
(Projekt-)Förderung des Landessportverbandes Schleswig-Holstein e.V. als Anlage 2 zu 
Protokoll. 
Sie verweist noch einmal darauf, dass der Eigenanteil des Vereins mindestens 20% betragen 
muss, um Fördermittel beantragen zu können. 
  
 
Herr Matthes beantragt, den letzten Satz des Beschlussvorschlags wie folgt zu ändern: 
 
„Die erforderlichen Mittel sind in den Haushalt 2016 des Doppelhaushalts 2016/2017 
aufzunehmen.“ 
 
Es ergibt sich folgender geänderter 
  
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Ausschuss für Schule und Sport beschließt, dass dem FC Eintracht Norderstedt von 
2003 e.V. für die Sanierung des Kunstrasenplatzes Garstedt 3 der Sportanlage Ochsenzoller 
Straße auf der Grundlage der Ausnahmeregelung  der Sportförderungsrichtlinien der Stadt 
Norderstedt (Teil A Pkt.4)  ein Zuschuss in Höhe von maximal 259.744,00 € gewährt wird. 
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Die erforderlichen Mittel werden mit der Maßgabe zur Verfügung gestellt, dass ein 
Eigenanteil in Höhe von 20% erbracht wird und Fördermittel beim Landessportverband und 
Kreissportverband beantragt werden. 
 
Dabei stellt der genannte maximale Zuschussbetrag eine Obergrenze dar, die vom FC 
Eintracht Norderstedt von 2003 e.V. nur zu seinen Lasten überschritten werden darf. 
 
Die erforderlichen Mittel sind in den Haushalt 2016 des Doppelhaushalts 2016 / 2017 
aufzunehmen. 
 
 
Abstimmung: 
 
Mit 12 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung beschlossen 
 
 
 
TOP 6: B 15/0395 
Teilstellenplan des Amtes 42 Fachbereich Schule und Sport 
hier: Haushalt 2016/2017 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Teilstellenplan des Amtes 42 Fachbereich Schule und Sport wird auf dem Stand des 2. 
Nachtrages 2015 unter Berücksichtigung der beigefügten Veränderungsliste beschlossen. 
 
 
Abstimmung: 
 
Mit 13 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen 
 
 
 
TOP 7: B 15/0394 
Haushalt 2016/2017 
 
Frau Fedrowitz gibt einen gemeinsamen Antrag der SPD-Fraktion und der CDU-Fraktion zur 
Einstellung von Haushaltsmitteln für die Planung und den Bau einer Dojo-Halle sowie einer 3-
Feld-Sporthalle als Anlage 3 zu Protokoll. 
 
Frau Fedrowitz und Herr Matthes erläutern den gemeinsamen Antrag und verweisen hierbei 
insbesondere auf den dringenden Bedarf an zusätzlichen Sporthallenkapazitäten in 
Norderstedt. 
 
Herr Muckelberg, Herr Kumeth, Herr Mährlein und Herr Rathje bemängeln für ihre 
Fraktionen, dass sie erst heute Kenntnis von dem gemeinsamen Antrag der SPD-Fraktion 
und der CDU-Fraktion erhalten haben und eine Abstimmung innerhalb der Fraktion bisher 
nicht möglich war. 
 
Sie werben darum, dass eine Beschlussfassung zu diesem Antrag und zum Haushalt 
2016/2017 insofern erst in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport am 
04.11.2015 erfolgt. 
 
Nach einer Diskussion hierzu wird die Sitzung auf Antrag von Frau Vorpahl um 19.05 Uhr für 
5 Minuten unterbrochen. 
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Anschließend stellt Frau Fedrowitz den gemeinsamen Antrag der SPD-Fraktion und der 
CDU-Fraktion zur Abstimmung: 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Fraktionen der CDU und der SPD beantragen hiermit, folgende Investitionskosten in den 
Finanzplan des Amtes 42 in dem Haushalt 2016/2017 aufzunehmen: 
 

1. DoJo   Ansatz im Jahr 2016 40.000 € ( an Planungskosten ) 
Ansatz im Jahr 2017 360.000 € 

 
2. 3-Feld-Sporthalle     Ansatz im Jahr 2017 200.000 € ( an Planungskosten ) 

in die Finanzplanung für 2018  3.300.000 € 
 
   

Die Verwaltung wird beauftragt, die entsprechenden Planungen vorzunehmen und dem 
Ausschuss zur Beratung vorzulegen. 
 
Hinsichtlich der 3-Feld-Sporthalle wird eine Nutzung als Sporthalle für die Grundschule 
Falkenberg und durch die Norderstedter Sportvereine angestrebt. Dies ist bei der Findung 
einer passenden Örtlichkeit zu berücksichtigen. 
 
 
Abstimmung 
 
Mit 9 Ja-Stimmen bei 4 Enthaltungen beschlossen  
 
 
Frau Gattermann weist darauf hin, dass bei der Beschlussfassung des Ausschusses für 
Schule und Sport vom 19.11.2014 die Gesamtbeträge für den Neubau einer 
Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Poppenbütteler Straße ( Glashütter SV ) in Höhe von 
869.600 € sowie auf der Sportanlage Am Exerzierplatz ( TuRa Harksheide ) in Höhe von 
559.000 € für den Doppelhaushalt 2016/2017 angefordert worden sind. 
 
Der beschlossene 20%ige Eigenanteil beträgt beim Glashütter SV 173.920 €, wodurch sich 
der Zuschuss der Stadt Norderstedt auf 695.680 € reduzieren würde. 
 
Der beschlossene 20%ige Eigenanteil bei TuRaHarksheide bezog sich auf die Differenz 
zwischen dem Antragsvolumen für den Bau eines Kunstrasenplatzes ( 559.000 € ) zu den 
Kosten für die Sanierung des Rasenplatzes ( 265.000 € ).  
Dieses wäre ein Summe in Höhe von 58.800 €, wodurch sich der Zuschuss der Stadt 
Norderstedt auf 500.200 € reduzieren würde. 
 
 
Frau Fedrowitz beantragt, dass die Verwaltung die vorgenannten Veränderungen bei der 
Zuschusssumme der Stadt Norderstedt für den Doppelhaushalt 2016/2017 vorsieht.  
 
Abstimmung 
 
Mit 13 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen  
    
 
Frau Gattermann verweist im Zusammenhang mit dem IT-Konzept für die Norderstedter 
Schulen auf den der Einladung zur heutigen Sitzung beigefügten Vermerk vom 09.09.2015. 
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Beschlussvorschlag 
 
 
Das Fachbereichsbudget des Fachbereichs Schule und Sport für die Jahre 2016 und 2017 
sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2020 wird mit folgenden 
Änderungen beschlossen: 
 

1.1 Im Teilergebnisplan 21100 werden die Erträge und Aufwendungen für die 
laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: 

 
 
1.2 Im Teilfinanzplan 21100 werden die Ein- und Auszahlungen für die 

Investitionstätigkeit wie folgt geändert: 
 

Konto Ansatz alt 
2016 

Veränderung  Ansatz neu 
2016 

Bemerkungen 

785xxx 0 + 100.300€ 100.300€ Sportplatz GS 
Immenhorst –
Rasen-Neuansaat 
mit Maulwurfsperre 
Beschluss AfSS v. 
02.09.15 

Konto  Ansatz alt 
2017 

Veränderung  Ansatz neu 
2017 

Bemerkungen 

785xxx 0 + 200.000€ 200.000€ Planungskosten   
3-Feld-Sporthalle 
GS Falkenberg 
Beschluss AfSS v. 
07.10.15 

Konto Ansatz alt 
2018 

Veränderung Ansatz neu 
2018 

Bemerkungen 

785xxx  (wie 
oben) 

0 + 3.300.000€ 3.300.000€ Herstellungskosten 
3-Feld Sporthalle 
GS Falkenberg 
Beschluss AfSS v. 
07.10.15 

 
 

2.1    Im Teilergebnisplan 21700 werden die Erträge und Aufwendungen für die 
  laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: 

 
2.2 Im Teilfinanzplan 21700 werden die Ein- und Auszahlungen für die 

Investitionstätigkeit wie folgt geändert: 
 
3.1    Im Teilergebnisplan 21800 werden die Erträge und Aufwendungen für die 

  laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: 
 
3.2 Im Teilfinanzplan 21800 werden die Ein- und Auszahlungen für die 

Investitionstätigkeit wie folgt geändert: 
 
4.1    Im Teilergebnisplan 22100 werden die Erträge und Aufwendungen für die 

  laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: 
 
4.2 Im Teilfinanzplan 22100 werden die Ein- und Auszahlungen für die 

Investitionstätigkeit wie folgt geändert: 
 



10 

10 
 
 

 

5.1    Im Teilergebnisplan 24100 werden die Erträge und Aufwendungen für die 
  laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: 

 
5.2 Im Teilfinanzplan 24100 werden die Ein- und Auszahlungen für die 

Investitionstätigkeit wie folgt geändert: 
 

6.1    Im Teilergebnisplan 24300 werden die Erträge und Aufwendungen für die 
  laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: 

 
6.2 Im Teilfinanzplan 24300 werden die Ein- und Auszahlungen für die 

Investitionstätigkeit wie folgt geändert: 
 
7.1    Im Teilergebnisplan 42100 werden die Erträge und Aufwendungen für die 

  laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: 
 
7.2 Im Teilfinanzplan 42100 werden die Ein- und Auszahlungen für die 

Investitionstätigkeit wie folgt geändert: 
 

Konto Ansatz alt 2016 Veränderung  Ansatz neu 
2016 

Bemerkungen 

781800 1.478.600€ +259.744€  Eintracht 
Norderstedt 
Sanierung 
Kunstrasenplatz 
Beschluss AfSS 
v. 07.10.15 

  -173.920€  Reduzierung 
Zuschuss Stadt 
wg. 
Eigenleistung 
Glashütter SV 
Beschluss AfSS 
v. 07.10.15  

  -58.800€ 1.505.624€ Reduzierung 
Zuschuss Stadt 
wg. 
Eigenleistung 
TuRa 
Harksheide 
Beschluss AfSS 
v. 07.10.15 

 
 

8.1    Im Teilergebnisplan 42400 werden die Erträge und Aufwendungen für die 
  laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: 

 
8.2 Im Teilfinanzplan 42400 werden die Ein- und Auszahlungen für die 

Investitionstätigkeit wie folgt geändert: 
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Konto Ansatz alt 
2016 

Veränderung  Ansatz neu 
2016 

Bemerkungen 

785xxx 0 +40.000€ 40.000€ Planungskosten 
DoJo-Halle 
Beschluss AfSS v. 
07.10.15 

Konto Ansatz alt 
2017 

Veränderung  Ansatz neu 
2017 

Bemerkungen 

785xxx (wie 
oben) 

0 +360.000€ 360.000€ Herstellungskosten 
DoJo-Halle 
Beschluss AfSS v. 
07.10.15 

 
 
Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die 
entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des 
Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans 
sind im Haushalt zu berücksichtigen. 
 
 
Abstimmung: 
 
Mit 9 Ja-Stimmen bei 4 Enthaltungen beschlossen 
 
 
 
TOP 8: M 15/0490 
Vorschläge zum Bürgerhaushalt 2016/2017 
 
Der Ausschuss für Schule und Sport nimmt die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis. 
 
 
 
TOP 9:  
Offene Ganztagsgrundschule 
- ständiger Besprechungspunkt - 
 
Frau Gattermann berichtet, dass zum Thema „Verpflichtung zur Teilnahme an der 
Mittagsverpflegung“ weiterhin Abstimmungsbedarf mit dem Ministerium für Schule und 
Berufsbildung besteht. 
 
Frau Fedrowitz ergänzt, dass von Seiten der SPD-Fraktion zu dieser Thematik unter 
Beteiligung der Verwaltung und der Geschäftsführung der BEB gGmbH ein 
Abstimmungsgespräch mit der Bildungsministerin Frau Ernst geplant war. 
In den Vorgesprächen wurde aber deutlich, dass das Bildungsministerium an seiner Meinung 
festhält und von dort kein Diskussionsbedarf gesehen wird. 
 
Frau Gattermann weist darauf hin, dass insofern eine Änderung der Rahmenkonzeption für 
die Offene Ganztagsgrundschule notwendig ist und die Verwaltung hierzu für die nächste 
Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport eine Beschlussvorlage vorbereiten wird.  
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TOP 10:  
Einwohnerfragestunde, Teil 2 
 
Herr Thedens, Glashütter Damm 188a, 22851 Norderstedt, 
bedankt sich zunächst für die Stellungnahmen der Verwaltung zu seinen Vorschlägen zum 
Bürgerhaushalt 2016/2017 und stellt hierzu weitere Fragen ( Anlage 1 ). 
 
Frau Reinders antwortet, dass die Stadt Norderstedt als Schulträger bisher keinen Appell an 
das Ministerium für Schule und Berufsbildung wegen des Unterrichtsausfalls ausgesprochen 
hat. 
Sie wird dieses aber noch einmal mit auf den Weg nehmen. 
 
Zur Frage der Bildung von Rücklagen für die Erhaltung von Schulgebäuden verweisen Frau 
Reinders und Herr Bollin auf die gesetzlichen Vorgaben, die dieses nicht ermöglichen. 
 
 
Herr Heyl, Lütjenmoor 16a, 22848 Norderstedt, 
fragt an, wann die Mensa der Offenen Ganztagsschule Grundschule Heidberg voraussichtlich 
bezugsfertig sein wird. 
 
Frau Gattermann antwortet, dass dieses nach aktuellem Stand voraussichtlich Mitte 
November 2015 sein wird.  
 
 
 
TOP 11:  
Berichte und Anfragen - öffentlich 
 
 
TOP 
11.1: 

 

Kooperationsvereinbarung Gemeinschaftsschule Harksheide - Berufsbildungszentrum 
Norderstedt 
 
Frau Reinders berichtet, dass die Gemeinschaftsschule Harksheide und das 
Berufsbildungszentrum Norderstedt eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen haben 
und die Stadt Norderstedt als Schulträger der Gemeinschaftsschule Harksheide dieser 
Kooperationsvereinbarung zugestimmt hat. 
 
 
TOP 
11.2: 

 

Neufassung Sportstättenleitplan 
 
Herr Bertram nimmt Bezug auf den Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport vom 
01.07.2015 zur Neufassung des Sportstättenleitplans. 
 
Er weist darauf hin, dass es sich hierbei um eine sehr arbeitsintensive Aufgabe handelt, die 
Bearbeitungszeit bei der erstmaligen Erstellung des Sportstättenleitplans im Jahr 2011 betrug 
ca. 1 Jahr. 
 
Im Zuge der Neufassung ist wiederum zunächst eine sehr umfangreiche Befragung der 
Norderstedter Schulen sowie der Norderstedter Sportvereine notwendig, um einen Überblick 
über die aktuelle Situation zu erhalten. 
Anschließend ist dann eine intensive Auswertung und Bewertung erforderlich. 
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Das Fachamt ist darum bemüht, dem Ausschuss für Schule und Sport im Sommer 2016 die 
Neufassung des Sportstättenleitplans zu präsentieren. 
 
 
TOP 
11.3: 

 

Sozialpädagogin / Sozialpädagoge Coppernicus-Gymnasium 
 
Herr Bertram gibt einen Antrag des Coppernicus-Gymnasiums vom 01.10.2015 auf 
Einrichtung einer ½ Stelle für eine Sozialpädagogin / einen Sozialpädagogen als Anlage 4 zu 
Protokoll.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

    

Auszug aus der N i e d e r s c h r i f t  

der Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport am 07.10.2015 im 

Sitzungsraum 2 Rathausallee 50, 22846 Norderstedt 

- AfSS/019/ XI -  

 
 

Punkt  7: B 15/0394 
Haushalt 2016/2017 
 
Frau Fedrowitz gibt einen gemeinsamen Antrag der SPD-Fraktion und der CDU-Fraktion zur 
Einstellung von Haushaltsmitteln für die Planung und den Bau einer Dojo-Halle sowie einer 
3-Feld-Sporthalle als Anlage 3 zu Protokoll. 
 
Frau Fedrowitz und Herr Matthes erläutern den gemeinsamen Antrag und verweisen hierbei 
insbesondere auf den dringenden Bedarf an zusätzlichen Sporthallenkapazitäten in 
Norderstedt. 
 
Herr Muckelberg, Herr Kumeth, Herr Mährlein und Herr Rathje bemängeln für ihre 
Fraktionen, dass sie erst heute Kenntnis von dem gemeinsamen Antrag der SPD-Fraktion 
und der CDU-Fraktion erhalten haben und eine Abstimmung innerhalb der Fraktion bisher 
nicht möglich war. 
 
Sie werben darum, dass eine Beschlussfassung zu diesem Antrag und zum Haushalt 
2016/2017 insofern erst in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport am 
04.11.2015 erfolgt. 
 
Nach einer Diskussion hierzu wird die Sitzung auf Antrag von Frau Vorpahl um 19.05 Uhr für 
5 Minuten unterbrochen. 
 
 
Anschließend stellt Frau Fedrowitz den gemeinsamen Antrag der SPD-Fraktion und der 
CDU-Fraktion zur Abstimmung: 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Fraktionen der CDU und der SPD beantragen hiermit, folgende Investitionskosten in den 
Finanzplan des Amtes 42 in dem Haushalt 2016/2017 aufzunehmen: 
 

1. DoJo   Ansatz im Jahr 2016 40.000 € ( an Planungskosten ) 
Ansatz im Jahr 2017 360.000 € 

 
2. 3-Feld-Sporthalle     Ansatz im Jahr 2017 200.000 € ( an Planungskosten ) 

in die Finanzplanung für 2018  3.300.000 € 
 
   

Die Verwaltung wird beauftragt, die entsprechenden Planungen vorzunehmen und dem 
Ausschuss zur Beratung vorzulegen. 



   

Hinsichtlich der 3-Feld-Sporthalle wird eine Nutzung als Sporthalle für die Grundschule 
Falkenberg und durch die Norderstedter Sportvereine angestrebt. Dies ist bei der Findung 
einer passenden Örtlichkeit zu berücksichtigen. 
 
 
Abstimmung 
 
Mit 9 Ja-Stimmen bei 4 Enthaltungen beschlossen  
 
 
Frau Gattermann weist darauf hin, dass bei der Beschlussfassung des Ausschusses für 
Schule und Sport vom 19.11.2014 die Gesamtbeträge für den Neubau einer 
Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Poppenbütteler Straße ( Glashütter SV ) in Höhe von 
869.600 € sowie auf der Sportanlage Am Exerzierplatz ( TuRa Harksheide ) in Höhe von 
559.000 € für den Doppelhaushalt 2016/2017 angefordert worden sind. 
 
Der beschlossene 20%ige Eigenanteil beträgt beim Glashütter SV 173.920 €, wodurch sich 
der Zuschuss der Stadt Norderstedt auf 695.680 € reduzieren würde. 
 
Der beschlossene 20%ige Eigenanteil bei TuRaHarksheide bezog sich auf die Differenz 
zwischen dem Antragsvolumen für den Bau eines Kunstrasenplatzes ( 559.000 € ) zu den 
Kosten für die Sanierung des Rasenplatzes ( 265.000 € ).  
Dieses wäre ein Summe in Höhe von 58.800 €, wodurch sich der Zuschuss der Stadt 
Norderstedt auf 500.200 € reduzieren würde. 
 
 
Frau Fedrowitz beantragt, dass die Verwaltung die vorgenannten Veränderungen bei der 
Zuschusssumme der Stadt Norderstedt für den Doppelhaushalt 2016/2017 vorsieht.  
 
Abstimmung 
 
Mit 13 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen  
    
 
Frau Gattermann verweist im Zusammenhang mit dem IT-Konzept für die Norderstedter 
Schulen auf den der Einladung zur heutigen Sitzung beigefügten Vermerk vom 09.09.2015. 
   
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Fachbereichsbudget des Fachbereichs Schule und Sport für die Jahre 2016 und 2017 
sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2020 wird mit folgenden 
Änderungen beschlossen: 
 

1.1 Im Teilergebnisplan 21100 werden die Erträge und Aufwendungen für die 
laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: 

 
 
1.2 Im Teilfinanzplan 21100 werden die Ein- und Auszahlungen für die 

Investitionstätigkeit wie folgt geändert: 
 
 
 
 



   

Konto Ansatz alt 
2016 

Veränderung  Ansatz neu 
2016 

Bemerkungen 

785xxx 0 + 100.300€ 100.300€ Sportplatz GS 
Immenhorst –
Rasen-Neuansaat 
mit Maulwurfsperre 
Beschluss AfSS v. 
02.09.15 

Konto  Ansatz alt 
2017 

Veränderung  Ansatz neu 
2017 

Bemerkungen 

785xxx 0 + 200.000€ 200.000€ Planungskosten   
3-Feld-Sporthalle 
GS Falkenberg 
Beschluss AfSS v. 
07.10.15 

Konto Ansatz alt 
2018 

Veränderung Ansatz neu 
2018 

Bemerkungen 

785xxx  (wie 
oben) 

0 + 3.300.000€ 3.300.000€ Herstellungskosten 
3-Feld Sporthalle 
GS Falkenberg 
Beschluss AfSS v. 
07.10.15 

 
 

2.1    Im Teilergebnisplan 21700 werden die Erträge und Aufwendungen für die 
  laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: 

 
2.2 Im Teilfinanzplan 21700 werden die Ein- und Auszahlungen für die 

Investitionstätigkeit wie folgt geändert: 
 
3.1    Im Teilergebnisplan 21800 werden die Erträge und Aufwendungen für die 

  laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: 
 
3.2 Im Teilfinanzplan 21800 werden die Ein- und Auszahlungen für die 

Investitionstätigkeit wie folgt geändert: 
 
4.1    Im Teilergebnisplan 22100 werden die Erträge und Aufwendungen für die 

  laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: 
 
4.2 Im Teilfinanzplan 22100 werden die Ein- und Auszahlungen für die 

Investitionstätigkeit wie folgt geändert: 
 

5.1    Im Teilergebnisplan 24100 werden die Erträge und Aufwendungen für die 
  laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: 

 
5.2 Im Teilfinanzplan 24100 werden die Ein- und Auszahlungen für die 

Investitionstätigkeit wie folgt geändert: 
 

6.1    Im Teilergebnisplan 24300 werden die Erträge und Aufwendungen für die 
  laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: 

 
6.2 Im Teilfinanzplan 24300 werden die Ein- und Auszahlungen für die 

Investitionstätigkeit wie folgt geändert: 
 
 



   

7.1    Im Teilergebnisplan 42100 werden die Erträge und Aufwendungen für die 
  laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: 

 
7.2 Im Teilfinanzplan 42100 werden die Ein- und Auszahlungen für die 

Investitionstätigkeit wie folgt geändert: 
 

Konto Ansatz alt 2016 Veränderung  Ansatz neu 
2016 

Bemerkungen 

781800 1.478.600€ +259.744€  Eintracht 
Norderstedt 
Sanierung 
Kunstrasenplatz 
Beschluss AfSS 
v. 07.10.15 

  -173.920€  Reduzierung 
Zuschuss Stadt 
wg. 
Eigenleistung 
Glashütter SV 
Beschluss AfSS 
v. 07.10.15  

  -58.800€ 1.505.624€ Reduzierung 
Zuschuss Stadt 
wg. 
Eigenleistung 
TuRa 
Harksheide 
Beschluss AfSS 
v. 07.10.15 

 
 

8.1    Im Teilergebnisplan 42400 werden die Erträge und Aufwendungen für die 
  laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: 

 
8.2 Im Teilfinanzplan 42400 werden die Ein- und Auszahlungen für die 

Investitionstätigkeit wie folgt geändert: 
 

Konto Ansatz alt 
2016 

Veränderung  Ansatz neu 
2016 

Bemerkungen 

785xxx 0 +40.000€ 40.000€ Planungskosten 
DoJo-Halle 
Beschluss AfSS v. 
07.10.15 

Konto Ansatz alt 
2017 

Veränderung  Ansatz neu 
2017 

Bemerkungen 

785xxx (wie 
oben) 

0 +360.000€ 360.000€ Herstellungskosten 
DoJo-Halle 
Beschluss AfSS v. 
07.10.15 

 
 
 
 
 



   

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die 
entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des 
Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans 
sind im Haushalt zu berücksichtigen. 
 
 
 
Abstimmung: 
 
Mit 9 Ja-Stimmen bei 4 Enthaltungen beschlossen 
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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 15/0510 

421 - Fachbereich Schule und Sport Datum: 23.09.2015 

Bearb.:  Broscheit, Thomas Tel.:-146  öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Schule und Sport 07.10.2015 Entscheidung 
 
 

FC Eintracht Norderstedtvon 2003 e.V. 
Sanierung des Kunstrasenplatzes Garstedt 3 auf der Sportanlage Ochsenzoller Straße 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Ausschuss für Schule und Sport beschließt, dass dem FC Eintracht Norderstedt von 
2003 e.V. für die Sanierung des Kunstrasenplatzes Garstedt 3 der Sportanlage Ochsenzoller 
Straße auf der Grundlage der Ausnahmeregelung  der Sportförderungsrichtlinien der Stadt 
Norderstedt (Teil A Pkt.4)  ein Zuschuss in Höhe von maximal 259.744,00 € gewährt wird. 
 
Die erforderlichen Mittel werden mit der Maßgabe zur Verfügung gestellt, dass ein Eigenan-
teil in Höhe von 20% erbracht wird und Fördermittel beim Landessportverband und Kreis-
sportverband beantragt werden. 
 
Dabei stellt der genannte maximale Zuschussbetrag eine Obergrenze dar, die vom FC Ein-
tracht Norderstedt von 2003 e.V. nur zu seinen Lasten überschritten werden darf. 
 
Die erforderlichen Mittel sind in den Doppelhaushalt 2016 / 2017 aufzunehmen. 
 
 
 
Sachverhalt 
 
Der FC Eintracht Norderstedt e.V. hat mit Schreiben vom 05.09.2013/26.09.2014 einen An-
trag auf Sanierung des Kunstrasenplatzes Garstedt 3 auf der Sportanlage Ochsenzoller 
Straße gestellt.  
Die veranschlagten Kosten belaufen sich laut Kostenschätzung des Planungsbüros auf 
334.437,30 €. 
 
Die baufachliche Prüfung durch die Bauverwaltung ergab für die Maßnahme förderungsfähi-
ge Kosten in gleicher Höhe. 
 
Über das Vorhaben des Vereins wurde dem Ausschuss für Schule und Sport in seinen Sit-
zungen am 20.11.2013 und 19.11.2014 berichtet. 
 
In der Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport am 02.09.2015 wurde über die Thema-
tik ausführlich diskutiert. 
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Die Verwaltung zog die Beschlussvorlage zurück und es wurde übereingekommen, dass 
verwaltungsseitig zur nächsten Ausschusssitzung am 07.10.2015 eine neue Beschlussvorla-
ge vorgelegt wird. 
Gleichzeitig wurde die Verwaltung um Prüfung nachfolgender Punkte gebeten: 
 
Intensivpflege 
Die Kosten der Intensivpflege in Höhe von 9.758,00 € brutto sind herauszurechnen, so dass 
sich die Gesamtkosten auf insgesamt 324.679,30 € reduzieren. 
Diese Arbeiten werden durch die jährlichen Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen durch 
den Verein erfüllt und von der Stadt bezuschusst. 
 
Gegenüberstellung Pflegeaufwand Kunstrasen/Naturrasen 
Der Pflegeaufwand für ein Kunstrasenspielfeld beträgt nach einschlägiger Fachliteratur 
durchschnittlich 5,24 €/m² und für ein Rasenspielfeld 5,84 €/m² pro Jahr. 
Die Nutzungsdauer in Stunden/Jahr beträgt für einen Kunstrasen über 1.500 Stunden/Jahr 
und für einen Naturrasen bis 800 Stunden/Jahr.  
 
Erweiterung der Spielfeldgröße 
Da der bestehende Sportplatz nicht die erforderlichen Wettkampfmaße hat, ist bei der aufge-
gebenen Kostenschätzung bereits eine Verlängerung des Spielfeldes um 0,5 m auf insge-
samt 90 m mit enthalten. Die Differenz zwischen einer Bestandssanierung und der Erweite-
rung beläuft sich auf 22.037,91 €. 
Aus Sicht der Verwaltung sollte eine Verlängerung des Spielfeldes auf 90 m erfolgen, um die 
vorgegebenen Wettkampfmaße zu erfüllen. Die offiziellen Wettkampfmaße eines Spielfeldes 
sind 90 – 120m Länge und 45 – 90m Breite.  
 
 
Der Kunstrasenplatz Garstedt 3 war der erste Kunstrasenplatz, der in dieser Größe 2001 auf 
der Sportanlage Ochsenzoller Straße erstellt worden ist.  
Es wird davon ausgegangen, dass ein Kunstrasenplatz eine Mindestnutzungsdauer von 12 
Jahren hat. Der Kunstrasenplatz Garstedt 3 ist mittlerweile 14 Jahre alt. 
Der Belag weist inzwischen, trotz regelmäßiger Pflege und Wartung, starke Beschädigungen 
auf und löst sich an vielen Stellen.  
Ein Ortstermin am 07.07.2015 bestätigte dieses und es wurden zur Dokumentation entspre-
chende Fotos gemacht.  
 
Da die Sportanlage Ochsenzoller Straße nicht vereinseigen sondern städtisch ist, kann der 
Teil C der Sportförderrichtlinien der Stadt Norderstedt nicht zur Anwendung kommen.  
Bei einer vereinseigenen Anlage wird von einem Eigenanteil von 25% ausgegangen (Teil C 
Punkt 1a). 
Es muss in diesem begründeten Einzelfall eine Ausnahme vom Fachausschuss gemacht 
werden (vgl. Teil A Punkt 4). 
Um die Fördermöglichkeiten seitens des Landessportverbandes in Anspruch nehmen zu 
können, muss der Verein Träger der Maßnahme sein. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass nach der Richtlinie über die (Projekt-) Förderung des Lan-
dessportverbandes Schleswig-Holstein e.V. vom 01.07.2015 ein Eigenanteil von 20 % vo-
rausgesetzt wird.  
 
Der Verein hat mit Schreiben vom 11.09.2015 erklärt, dass er bereit ist, den erforderlichen 
Eigenanteil in Höhe von 20% beizutragen (siehe Anlage 6).  
 
Es ist aber nicht sicher, dass die Fördermittel vom Landessportverband und vom Kreissport-
verband tatsächlich bewilligt werden, daher sollten diese erst im Verwendungsnachweis ver-
rechnet werden. 
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Bei einem 20%igen Eigenanteil setzt sich die Finanzierung der Sanierung des Kunstrasen-
feldes je nach Beteiligung von Land und Kreis wie folgt zusammen: 
 
 

Gesamtkosten der Maßnahme 324.680,00 € 

Eigenanteil FC Eintracht Norderstedt e.V. 64.936,00 € 

ggf. Zuwendung Landessportverband S-H 50.000,00 € 

ggf. Zuwendung Kreissportverband Segeberg 60.000,00 € 

Zuschuss der Stadt Norderstedt   - maximal 
                                                      - minimal 

259.744,00 € 
149.744,00 € 

 
 
 
Anlagen: 
 
Antrag von Eintracht Norderstedt vom 26.09.2014 = Anlage 1 
Bedarfsbegründung vom 26.09.2014 = Anlage 2 
Gutachten Labor Lehmacher/Schneider vom 16.05.2013 = Anlage 3 
Kostenaufstellung vom 09.09.2014 = Anlage 4 
Prüfungsvermerk baufachliche Prüfung vom 22.10.2014 = Anlage 5 
Erklärung Eigenanteil von Eintracht Norderstedt vom 11.09.2015 = Anlage 6 
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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 15/0395 

421 - Fachbereich Schule und Sport Datum: 20.08.2015 

Bearb.:  Gattermann, Sabine Tel.:-116 öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Schule 
und Sport 

02.09.2015 Entscheidung 

 
 

Teilstellenplan des Amtes 42 Fachbereich Schule und Sport 
hier: Haushalt 2016/2017 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Teilstellenplan des Amtes 42 Fachbereich Schule und Sport wird auf dem Stand des 2. 
Nachtrages 2015 unter Berücksichtigung der beigefügten Veränderungsliste beschlossen. 
 
 
 
 
Sachverhalt 
 
Die gegenüber dem Stellenplan auf dem Stand des 2. Nachtrages 2015 notwendigen Verän-
derungen (Anlage 1) werden in der Anlage 2 erläutert. Als Anlage 3 wird der Teilstellenplan 
des Amtes 42 dargestellt. 
 
Verwaltungsseitig sind die tarifrechtlichen Bewertungen zur Eingruppierung noch nicht abge-
schlossen. Soweit sich hieraus noch Veränderungen ergeben, werden diese für die Beratun-
gen des Gesamtstellenplanes im Hauptausschuss eingearbeitet. Sollten bis zu den Gesamt-
stellenplanberatungen darüber hinausgehende Änderungen notwendig werden, fließen diese 
ebenfalls in die Beratung durch den Hauptausschuss ein. 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
1. Veränderungsliste zum Teilstellenplan 2016/2017 
2. Begründung zur Veränderungsliste 
3. Teilstellenplan 2016/2017 des Amtes 42 
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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 15/0394 

421 - Fachbereich Schule und Sport Datum: 20.08.2015 

Bearb.:  Gattermann, Sabine Tel.:-116 öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Schule 
und Sport 

02.09.2015 Entscheidung 

 
 

Haushalt 2016/2017 
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Fachbereichsbudget des Fachbereichs Schule und Sport für die Jahre 2016 und 2017 
sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2020 wird mit folgenden 
Änderungen beschlossen: 
 

1.1 Im Teilergebnisplan 21100 werden die Erträge und Aufwendungen für die 
 laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: 

 
1.2 Im Teilfinanzplan 21100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investiti-

onstätigkeit wie folgt geändert: 
 

2.1    Im Teilergebnisplan 21700 werden die Erträge und Aufwendungen für die 
  laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: 

 
2.2 Im Teilfinanzplan 21700 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investiti-

onstätigkeit wie folgt geändert: 
 
3.1    Im Teilergebnisplan 21800 werden die Erträge und Aufwendungen für die 

  laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: 
 
3.2 Im Teilfinanzplan 21800 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investiti-

onstätigkeit wie folgt geändert: 
 
4.1    Im Teilergebnisplan 22100 werden die Erträge und Aufwendungen für die 

  laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: 
 
4.2 Im Teilfinanzplan 22100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investiti-

onstätigkeit wie folgt geändert: 
 

5.1    Im Teilergebnisplan 24100 werden die Erträge und Aufwendungen für die 
  laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: 

 
5.2 Im Teilfinanzplan 24100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investiti-

onstätigkeit wie folgt geändert: 
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6.1    Im Teilergebnisplan 24300 werden die Erträge und Aufwendungen für die 
  laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: 

 
6.2 Im Teilfinanzplan 24300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investiti-

onstätigkeit wie folgt geändert: 
 
7.1    Im Teilergebnisplan 42100 werden die Erträge und Aufwendungen für die 

  laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: 
 
7.2 Im Teilfinanzplan 42100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investiti-

onstätigkeit wie folgt geändert: 
 

Konto  Ansatz alt 
2016  

Ansatz neu 
2016 

Ansatz alt 
2018 

Ansatz neu 
2018 

Bemerkungen 

781800 1.478.600 
€ 

50.000 € 50.000 € 1.478.600 € Verschiebung der 
Maßnahmen von 
2016 auf 2018 

 
8.1    Im Teilergebnisplan 42400 werden die Erträge und Aufwendungen für die 

  laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: 
 
8.2 Im Teilfinanzplan 42400 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investiti-

onstätigkeit wie folgt geändert: 
 

 
Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die 
entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Fi-
nanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans 
sind im Haushalt zu berücksichtigen. 
 
 
 
Sachverhalt 
 
Als Anlage 1 ist der Verwaltungsentwurf mit dem Teilhaushalt des Fachbereichs Schule und 
Sport und  als Anlage 2 ist die dazugehörende Erläuterungsliste beigefügt.  
 
Schulbudgets 
 
Die Planung der Schulbudgets ist aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Schule 
und Sport vom 03.11.2010 zur Bemessung der Schulbudgets ab dem Haushaltsjahr 2011 
erfolgt (vgl. Anlage 3). Diese musste auf der Basis der voraussichtlichen Schülerzahlen er-
folgen. Bis zur endgültigen Beschlussfassung des Haushalts 2016/17 in der Stadtvertretung 
werden die Schulbudgets auf der Basis der tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahresbe-
ginn 2015/2016 angepasst. 
 
 
Offene Ganztagsgrundschule (OGGS) 
 
Aufgrund der großen Nachfrage nach einer Betreuung vor und nach dem Unterricht an der 
Grundschule Harksheide Nord soll hier möglichst zeitig die OGGS eingeführt werden. Aller-
dings werden  umfangreiche Um- und Anbauten für den Mensa- und den Betreuungsbereich 
notwendig werden, da die Schule vierzügig ist und mit vergleichbaren Anmeldezahlen wie an 
der GS Heidberg (230) zu rechnen ist.  Die notwendigen Auszahlungen sind so auf die 
Haushaltsjahre verteilt worden, dass die geplante Eröffnung zum Schuljahr 2018/19 möglich 
ist (Konto 211000.785109). 
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Aufgrund der allgemeinen Haushaltslage sind die Mittel für die baulichen Maßnahmen an der 
GS Niendorfer Straße und an der GS Glashütte Süd geschoben worden (Konten 
211000.785125 und 211000.785103). Dies wird dazu führen, dass die OGGS an GS Nien-
dorfer Straße frühestens im zweiten Halbjahr des Schuljahrs 2018/19 (bisher geplant Anfang 
Schuljahr 2018/19) und an der Grundschule Glashütte Süd erst zum Schuljahr 2019/20 (bis-
her geplant zum Schuljahr 17/18) eingeführt werden kann. 
 
Schulentwicklungsplanung 
Die Stadtvertretung hat am 16.12.2014 im Zuge der Beschlussfassung zur Schulentwick-
lungsplanung 2025 einen Neubau des Schulzentrums Süd einschließlich des Jugendzent-
rums beschlossen.  
 
Mit der Planung und Durchführung hat die Stadt die Entwicklungsgesellschaft Norderstedt 
mbH (EGNO) beauftragt. Im Rahmen der gerade laufenden sogenannten Planungsphase 0 
wird von einem externen Unternehmen u.a. der genaue Zustand der Bestandsgebäude un-
tersucht und bewertet, um für die konkrete Planung eine Grundlage zu bekommen, welche 
Gebäudeteile abgängig und welche ggf. durch eine Sanierung (z.B. Sporthallen, Mensa) wei-
ter sinnvoll zu nutzen sind.  Für den Neubau des Schulzentrum Süds sind zunächst auf der 
Grundlage einer groben Kostenschätzung die Planungskosten einschließlich der Honorar-
kosten an die EGNO mit 1,5 Mio € in 2016 und 1,6 Mio € in 2017 eingestellt worden. Dabei 
verteilen sich die Auszahlungen jeweils zu 50 % auf die Gemeinschaftsschule Ossenmoor-
park und das Lise-Meitner-Gymnasium (Konten 217000.785198 und 218000.785196). 
 
Die Verwaltung ist von der Stadtvertretung außerdem gebeten worden, die Sanierungsbedar-
fe und die unabweislichen pädagogischen Raumbedarfe der anderen weiterführenden Schu-
len, die sich aus dem Bericht zur Schulentwicklungsplanung 2025 ergeben, zu ermitteln. 
Hierfür findet aktuell durch ein externes Ingenieurbüro eine Untersuchung der Schulbauten 
statt. Die erforderlichen Maßnahmen und die Höhe der dafür erforderlichen finanziellen Mittel 
stehen noch nicht fest. Es wird aber von einem nicht unerheblichen Finanzbedarf ausgegan-
gen. Wie mit den Ergebnissen dann konkret umzugehen ist, wird im Ausschuss für Schule 
und Sport zu diskutieren sein. Notwendig ist die Erarbeitung einer konkreten Planung sowohl 
aus baulicher als auch finanzieller Sicht für die Jahre ab 2018. Um für erforderliche Pla-
nungskosten Mittel zur Verfügung zu haben, wurden, aufgeteilt auf die Schularten Gemein-
schaftsschulen und Gymnasien, jeweils 500.000 € in 2016 und 2017  (Konten 
217000.785100 und 218000.785100) eingestellt.  
 
 
Bauliche Maßnahmen und Einrichtungsmaßnahmen an den Schulen 
 
Die Anlage 4 bietet einen Überblick über die investiven baulichen Maßnahmen, die geplan-
ten Maßnahmen zur Bauunterhaltung, die Einrichtungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur 
Unterhaltung der Außenanlagen aus dem Ergebnisplan an den einzelnen Schulen, die au-
ßerhalb des allgemeinen „großen und kleinen Bauunterhalts“ liegen. 
 
IT-Konzept für die Norderstedter Schulen  
 
In den nächsten beiden Jahren möchte das Fachamt gemeinsam mit den Schulen und mit 
der Unterstützung durch die Stadtbildstelle und dem Amt EDV ein Konzept für die IT-
Ausstattung und digitale Zukunft der Schulen entwickeln. Dabei geht es um einen Ansatz, 
der regional-flexibel ist, schnelle Datenleitungen sichert und den Schulen individuelle und 
passgenaue Lösungen bietet, etwa mittels Cloudtechnologie über einen Server bei den 
Stadtwerken. Für die Einrichtung inclusive Installation werden zusätzliche Mittel in Höhe von 
300.000 pro Haushaltsjahr benötigt (Konto 243000.527100). 
 
 
 
 
 



 
 

Seite 4 / 4 

Lehrschwimmbecken Friedrichsgabe 
 
Für die notwendigen Sanierungen, die in der Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport 
am 03.06. 2015 nochmals dargestellt wurden, sind bisher keine Mittel in den Haushaltsent-
wurf eingestellt worden.  
 
Sportförderung 
 
Der Ausschuss für Schule und Sport hat in seiner Sitzung vom 19.11.14 beschlossen, dass 
dem Glashütter SV für die Sanierung des Grandplatzes der Sportanlage Poppenbütteler 
Straße ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von maximal 869.600 € zum Einbau eines 
Kunstrasenfeldes gewährt wird. Außerdem hat der Ausschuss in der Sitzung beschlossen, 
dem SV TuRa Harksheide einen Investitionskostenzuschuss für das sanierungsbedürftige 
Spielfeld auf der Sportanlage am Exerzierplatz in Höhe von maximal 559.000 € für den Ein-
bau eines Kunstrasenfeldes zu gewähren. Beide Summen (Konto 421000.781800) sind von 
der Verwaltung in den Entwurf des Doppelhaushalts 2016/17 eingestellt worden. Aufgrund 
der allgemeinen Haushaltssituation schlägt die Verwaltung aber vor, beide Maßnahmen auf 
das Jahr 2018 zu schieben. 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
1. Verwaltungsentwurf mit dem Teilhaushalt des Fachbereichs Schule und Sport 
2. Erläuterungsliste zum Teilhaushalt des Fachbereichs Schule und Sport 
3. Planung der Schulbudgets 
4. Bauliche Maßnahmen an den Schulen 
 
 
 
 



 

Sachbearbeiter/in Fachbereichs-
leiter/in 

Amtsleiter/in mitzeichnendes Amt (bei 
über-/ außerplanm. Ausga-
ben: Amt 11) 

 

Stadtrat/Stadträtin Oberbürgermeister 

Seite 1/2 

MITTEILUNGSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: M 15/0490 

42 - Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten Datum: 11.09.2015 

Bearb.:  Gattermann, Sabine Tel.:-116  öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Schule und Sport 07.10.2015 Entscheidung 
 
 
 

Vorschläge zum Bürgerhaushalt 2016/2017 
 
 
 
 
Sachverhalt 
 
Aus insgesamt 286 Vorschlägen haben die Norderstedter Bürgerinnen und Bürger während 
der Bewertungsphase die 51 besten gewählt. 
 
Zu jedem Vorschlag liegt eine Stellungnahme des zuständigen Fachamtes der Verwaltung 
vor. In Einzelfällen wurde der Vorschlag vorab auf www.buergerhaushalt-norderstedt.de 
kommentiert.  
 
Nachfolgend sind die diesen Ausschuss betreffenden Vorschläge zur Kenntnisnahme bzw. 
zur Beratung aufgeführt: 
 
 

1. Platzierung Nr. 6 

Schulessen, täglich frisch zubereiten (Mensa) 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Stadt Norderstedt als Schulträger hält eine gesunde, reichhaltige Mittagsverpflegung 
in den Schulen für sehr wichtig. Dies gilt besonders für die Grundschulen. 
 
Eine Produktion der Mittagsverpflegung vor Ort ist jedoch i.d.R. wirtschaftlich nicht dar-
stellbar, zudem sind die meisten Schulen nicht mit Produktionsküchen ausgestattet.  
Wenn die Mittagsverpflegung von der Stadt bzw. der BEB gGmbH angeboten wird, wird 
daher nach Möglichkeit mit regionalen Caterern gearbeitet, um die Aufwärmzeiten mög-
lichst niedrig zu halten. 
Die Caterer werden verpflichtet,  die Qualitätsstandards für Schulverpflegung der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung e.V. einzuhalten. 
 
Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Ausweitung der Offenen Ganztagsschule 
und der zunehmenden Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an den Nachmittags-
angeboten, die Diskussion um eine Optimierung der Mittagsverpflegung weiterhin geführt 
wird. 

http://www.buergerhaushalt-norderstedt.de/
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2. Platzierung Nr. 22 

Schulgebäude energetisch sanieren 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Norderstedt hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 (nicht bis 2030) klimaneutral zu werden. 
Gegenüber dem Basisjahr 1990 hat die Stadtverwaltung bei sämtlichen städtischen Lie-
genschaften, den Lichtsignalanlagen und der Straßenbeleuchtung bereits 80.9% 
der CO2 -Emissionen eingespart und dadurch Millionenbeträge eingespart. Die nächsten 
lohnenden Potenziale liegen bekanntermaßen im Wärmebereich und damit auch bei den 
Schulgebäuden. 

Bei diversen  Schulgebäuden der  Stadt Norderstedt werden  auch schon seit einigen Jah-
ren energetische Sanierungen durchgeführt und dies wird auch in den nächsten Jahren 
fortgeführt. 
Durch die Sanierungen konnte der Wärmeverbrauch um ca. 30% und der Stromverbrauch 
um ca. 25% bei den sanierten Gebäuden reduziert werden. Dies spiegelt sich auch deut-
lich in den Verbrauchskosten wieder. 
 
 
3. Platzierung Nr. 25 

 
Die Stadt soll sich für eine vollständige Unterrichtsversorgung einsetzen 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Stadt Norderstedt ist für die Unterrichtsversorgung nicht zuständig und kann daher 
auch nur an das Land Schleswig-Holstein appellieren, für genügend Lehrerinnen und Leh-
rer zu sorgen. 
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